
 

 

 

 

 

Veröffentlichung des Beschlusses und des Systems zur Vergütung der  

Aufsichtsratsmitglieder gemäß §§ 113 Abs. 3 iVm. 120a Abs. 2 AktG 

 

 

ProCredit Holding AG, Frankfurt am Main – ISIN DE0006223407; WKN 622340 

 

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der ProCredit Holding AG am Dienstag, den 04. Juni 2024, wurde 

unter TOP 8 „Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende 

Änderung der Satzung der ProCredit Holding AG“ das geänderte System zur Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder der ProCredit Holding AG zur Abstimmung gestellt. 

 

Das geänderte System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der ProCredit Holding AG wurde mit 

folgendem Ergebnis beschlossen: 

 

42.477.243 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 

(= 72,12 % des Grundkapitals) 

42.325.381 Ja-Stimmen (99,64 %) 

151.862 Nein-Stimmen (0,36 %) 

3.144.613 Enthaltungen 

 

Das geänderte System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der ProCredit Holding AG ist gemäß 

Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der ProCredit Holding AG vom 04. Juni 2024 wie folgt 

ausgestaltet:  

 

8.1 System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

 

Grundzüge des Vergütungssystems 

 

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen 

Vorgaben und berücksichtigt die Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex.  

 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll insgesamt ausgewogen sein und in einem 

angemessenen Verhältnis zu Verantwortung und Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur 

Komplexität und zum Risikoprofil der Gesellschaft stehen, wobei auch die Vergütungsregelungen 

anderer großer börsennotierter Gesellschaften berücksichtigt werden sollen. Zugleich leistet eine 

angemessene und sachgerechte Vergütung einen wichtigen Beitrag im Wettbewerb um 

herausragende Persönlichkeiten zur Besetzung des Aufsichtsrats und damit für die bestmögliche 

Überwachung und Beratung des Vorstands. Diese wiederum sind Voraussetzung für einen 

langfristigen Unternehmenserfolg.  

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen weiterhin entsprechend der Ziffer G.18 DCGK eine reine 

funktionsbezogene Festvergütung erhalten. Eine erfolgsorientierte Vergütung sowie finanzielle 

oder nicht-finanzielle Leistungskriterien sind nicht vorgesehen. Hierdurch wird der unabhängigen 

Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats, die nicht auf den kurzfristigen 

Unternehmenserfolg, sondern auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist, 

am besten Rechnung getragen. Der Umfang der Arbeitsbelastung und des Haftungsrisikos der 

Aufsichtsratsmitglieder entwickelt sich in aller Regel nicht parallel zum geschäftlichen Erfolg des 

Unternehmens beziehungsweise zur Ertragslage der Gesellschaft. Vielmehr bedarf es gerade in 



 

 

 

 

 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen variable Vergütungsbestandteile in der Regel 

zurückgehen, einer besonders intensiven Wahrnehmung der Beratungs- und 

Überwachungsfunktion durch die Aufsichtsratsmitglieder. 

 

Vergütungsbestandteile 

 

Die feste jährliche Grundvergütung beträgt EUR 90.000,00 für den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats, EUR 67.500,00 für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und EUR 

45.000,00 für jedes andere Mitglied des Aufsichtsrats.  

 

Für ihre Tätigkeit im Risikoausschuss sowie im Prüfungsausschuss erhalten Mitglieder des 

Aufsichtsrats zusätzlich zu ihrer Grundvergütung eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 

12.500,00. Der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses erhält zusätzlich zu seiner 

Grundvergütung eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 25.000,00. Für ihre Tätigkeit im 

Nominierungsausschuss, im Vergütungskontrollausschuss sowie in sonstigen vom Aufsichtsrat 

gebildeten Ausschüssen erhalten Mitglieder des Aufsichtsrats zusätzlich zu ihrer Grundvergütung 

eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 6.250,00; der Vorsitzende des jeweiligen 

Ausschusses erhält zusätzlich zu seiner Grundvergütung eine feste jährliche Vergütung in Höhe 

von EUR 12.500,00.  

 

Die jeweilige Höhe der festen Vergütung berücksichtigt hierbei die konkrete Funktion und die 

Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. So wird insbesondere entsprechend der Ziffer 

G.17 DCGK auch der höhere zeitliche Arbeitsaufwand des Vorsitzenden und des stellvertretenden 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden und der Mitglieder von Ausschüssen 

durch eine entsprechende zusätzliche Vergütung angemessen berücksichtigt. 

 

Die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats oder der Ausschüsse ist mit der jährlichen 

Festvergütung abgegolten. Eine Teilnahmevergütung in Form von Sitzungsgeldern besteht nicht.  

 

Die konkrete Höhe der Festvergütung orientiert sich insgesamt an dem Umfang und der 

Verantwortung der Aufgaben, die das jeweilige Mitglied im Aufsichtsrat und den Ausschüssen 

übernimmt. Die beschriebene Höhe der Aufsichtsratsvergütung ist nach Auffassung von Vorstand 

und Aufsichtsrat angemessen und marktgerecht, so dass die Gesellschaft auch zukünftig 

qualifizierte Kandidaten für den Aufsichtsrat gewinnen und halten kann.  

 

Die Vergütung zuzüglich eventuell zu entrichtender Umsatzsteuer ist fällig und zahlbar in vier 

gleichen Raten jeweils zum Ende eines Quartals für das abgelaufene Quartal. Im Falle des 

Eintritts oder Ausscheidens von Mitgliedern des Aufsichtsrats während eines Quartals erhalten 

sie die Vergütung zeitanteilig. Dies gilt entsprechend, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats aus 

einer mit einer zusätzlichen Vergütung verbundenen Funktion ausscheidet bzw. in diese eintritt. 

Eine zeitanteilige Vergütung für Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der betreffende 

Ausschuss im entsprechenden Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat.  

 

Über die funktionsbezogene Festvergütung hinaus sollen den Mitgliedern des Aufsichtsrats nach 

wie vor ihre in Ausübung ihres Amtes entstehenden Auslagen sowie auf ihre Auslagen eventuell 

zu entrichtende Umsatzsteuer erstattet werden. Ferner stellt die Gesellschaft den Mitgliedern des 

Aufsichtsrates Versicherungsschutz (D&O Versicherung) für die Ausübung der 

Aufsichtsratstätigkeit zur Verfügung. 

 

 



 

 

 

 

 

Verfahren zur Festsetzung und Überprüfung des Vergütungssystems 

 

Die Hauptversammlung setzt die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf Vorschlag des 

Vorstands und des Aufsichtsrats in der Satzung oder durch Beschluss fest. Derzeit ist die 

Vergütung in der Satzung festgesetzt.  

 

Die Hauptversammlung beschließt mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats. Dabei ist auch ein Beschluss zulässig, der die bestehende Vergütung bestätigt. 

Bestätigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte Vergütungssystem nicht, 

wird spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes 

Vergütungssystem vorgelegt. Zur Vorbereitung des Beschlusses der Hauptversammlung prüfen 

Vorstand und Aufsichtsrat jeweils, ob die Vergütung, insbesondere mit Blick auf ihre Höhe und 

Ausgestaltung, weiterhin im Interesse der ProCredit Holding AG liegt und in einem angemessenen 

Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder des Aufsichtsrats und zur Komplexität und zum 

Risikoprofil der Gesellschaft steht. Bei Bedarf unterbreiten Vorstand und Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag zur Änderung der  

Aufsichtsratsvergütung.  

 

Beim Verfahren zur Festsetzung und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems 

gelten mit Blick auf etwaige Interessenkonflikte und deren Behandlung die allgemeinen Regeln 

des AktG und des DCGK. Institutionell wird Interessenkonflikten zudem dadurch vorgebeugt, dass 

etwaige Änderungsvorschläge auch vom Vorstand mitgetragen werden müssen und die finale 

Entscheidung über die Aufsichtsratsvergütung bei der Hauptversammlung liegt. 

 

8.2 § 11 der Satzung der Gesellschaft wurde wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 11 Vergütung, Aufwendungsersatz und Versicherungsschutz 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste jährliche Grundvergütung von 

EUR 45.000,00 (in Worten: Euro fünfundvierzigtausend). Der Vorsitzende erhält eine feste 

jährliche Grundvergütung von EUR 90.000,00 (in Worten: Euro neunzigtausend), der 

Stellvertreter eine feste jährliche Grundvergütung von EUR 67.500,00 (in Worten: Euro 

siebenundsechzigtausendfünfhundert). 

(2) Für die Mitgliedschaft im Risikoausschuss sowie im Prüfungsausschuss erhalten die 

Aufsichtsratsmitglieder zusätzlich zu ihrer Grundvergütung eine jährliche Vergütung von 

EUR 12.500,00 (in Worten: Euro zwölftausendfünfhundert) und der Vorsitzende des jeweiligen 

Ausschusses zusätzlich zu seiner Grundvergütung eine jährliche Vergütung von EUR 25.000,00 

(in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend). Für die Mitgliedschaft im Nominierungsausschuss, im 

Vergütungskontrollausschuss sowie in sonstigen vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschüssen 

erhalten die Aufsichtsratsmitglieder zusätzlich zu ihrer Grundvergütung eine feste jährliche 

Vergütung von EUR 6.250,00 (in Worten: Euro sechstausendzweihundertfünfzig) und der 

Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses zusätzlich zu seiner Grundvergütung eine feste jährliche 

Vergütung von EUR 12.500,00 (in Worten: Euro zwölftausendfünfhundert). 

(3) Die Vergütung zuzüglich eventuell zu entrichtender Umsatzsteuer ist fällig und zahlbar in vier 

gleichen Raten jeweils zum Ende eines Quartals für das abgelaufene Quartal. Im Falle eines 

Eintritts oder Ausscheidens von Mitgliedern des Aufsichtsrats während eines Quartals, erhalten 

sie die Vergütung zeitanteilig. Dies gilt entsprechend, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats aus 

einer mit einer zusätzlichen Vergütung verbundenen Funktion ausscheidet bzw. in diese eintritt. 

Eine zeitanteilige Vergütung für Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der betreffende 

Ausschuss im entsprechenden Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat. 



 

 

 

 

 

(4) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates werden die in Ausübung ihres Amtes entstandenen 

Auslagen sowie auf Auslagen eventuell zu entrichtende Umsatzsteuer erstattet. 

(5) Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrates Versicherungsschutz (D&O-

Versicherung) für die Ausübung der Aufsichtsratstätigkeit zur Verfügung.“ 

 

 

Die unter Ziffer 8.2 beschlossene Neuregelung zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der ProCredit 

Holding AG wird erstmals für das Geschäftsjahr 2024 anwendbar sein. 

 

 

Frankfurt am Main, 04. Juni 2024  

 

ProCredit Holding AG 

 

Der Vorstand 
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